
 
 
 

 
 

 

Anlage 2 zum Trägerrundschreiben 02/24 
Verfahrenshinweise zur Änderung des § 22 AbrRL DeuFöV 

 

Um eine einheitliche Anwendung der Garantievergütung sicherzustellen, insbesondere im Hinblick 

auf die Reichweite der Garantievergütung bei Abwesenheit aller Teilnehmenden, wurde § 22 S. 3 Ab-

rRL DeuFöV mithilfe der Ergänzung eines § 22 Absatz 2 AbrRL DeuFöV in folgendem Wortlaut kon-

kretisiert: 

 

(2) Garantievergütung bei Kurstagen mit Abwesenheit aller Teilnehmenden 

Die zu Kursbeginn gewährte Garantievergütung gilt auch für Kurstage an denen alle Teilneh-

menden abwesend sind. In diesen Fällen ist der zuständige Hauptstandort durch den Kursträ-

ger unverzüglich zu unterrichten, insbesondere unter Darlegung der Bemühungen des Kurs-

trägers den Unterricht aufrechtzuerhalten. Nach insgesamt drei Kurstagen mit Abwesenheit 

aller Teilnehmenden ist der Kurs abzubrechen und die Garantievergütung entsprechend zu 

kürzen. Dies gilt nicht, wenn der zuständige Hauptstandort nach Rücksprache mit dem Kurs-

träger feststellt, dass unter Berücksichtigung der Gesamtumstände der Kurs fortgeführt wer-

den kann. 

 

Sollte es zu Unterrichtstagen mit Abwesenheit aller Kursteilnehmenden kommen, haben Sie sich, so-

weit es Ihnen als Träger möglich ist, um die Anwesenheit der Teilnehmenden zu bemühen und die 

Unterrichtsplanung an die Bedarfe der Teilnehmenden anzupassen. So soll sichergestellt werden, 

dass der Unterricht mit Teilnehmenden stattfindet, die den vollen Stundenumfang des Kurses in An-

spruch nehmen müssen, um das Kursziel zu erreichen.  

 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang: 

• Sollten sich bereits im Vorfeld Anzeichen ergeben, dass die Anwesenheit der Teilnehmenden 

unregelmäßig ist, sind entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. 

• Kurstage mit Abwesenheit aller Teilnehmenden sind ab dem ersten Auftreten unverzüglich 

Ihrem zuständigen Außendienst per Email zu melden. 

• Eine Meldung muss bei jedem weiteren Unterrichtstag ohne Teilnehmende erneut erfolgen. 

• In der Mail sind Ihre Bemühungen um die Anwesenheit der Teilnehmenden darzulegen: 

o Wie erklären Sie sich die Unterrichtstage mit Abwesenheit aller Teilnehmenden? 

o Was tun Sie dafür, dass ein Fernbleiben aller Teilnehmenden nicht mehr vorkommt?  

o Wie ist Ihre Einschätzung zum Erreichen des Kursziels bei Kursfortführung für die 

einzelnen Teilnehmenden? 

• Kommt es im weiteren Kursverlauf trotz dieser Bemühungen zu insgesamt drei Kurstagen mit 

Abwesenheit aller Teilnehmenden, ist der Kurs i. d. R. abzubrechen. 

• Die Garantievergütung wird auf die tatsächlich durchgeführte Anzahl an Unterrichtseinheiten 

reduziert, dabei können insgesamt nur drei Kurstage mit Abwesenheit aller Teilnehmenden 

berücksichtigt werden. 

• Ausnahme: Ihr zuständiger Außendienst entscheidet nach Absprache mit Ihnen zugunsten ei-

ner Kursfortführung. In diesem Fall wird auch die Garantievergütung nicht gekürzt. 
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